Dﬂ Meckienburgische

VERSICHERUNGSGRUPPE

Beratung und Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten

GemaR Transparenzverordnung (TransparenzVO) stellen wir lhnen nachstehend folgende
Informationen zur Verfiigung:

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsprodukten der Mecklenburgischen Versicherungs-
Gesellschaft a. G. gemeinsam mit inren Tochterunternehmen, der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG und der
Mecklenburgischen Krankenversicherungs-AG, orientieren meine Mitarbeiter/innen und ich/wir uns an deren Produkt-
portfolio in diesen Geschéftsfeldern.

Zum Umgang mit etwaigen Interessenkonflikten bei Versicherungsanlageprodukten ist ein ,Interessenkonflikt-
management* bei der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG eingerichtet

Angaben gemaR Artikel 3 Abs. 2 der Offenlegungsverordnung:

Nachhaltigkeitsrisiken beriicksichtigt die Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a. G. (ME) in ihrer Rolle als
Finanzberater nur insoweit, wie sie von der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG berlicksichtigt werden. Falls
Anteile eines Versicherungsprodukts in einen Fonds flieRen, werden Nachhaltigkeitsrisiken insoweit beriicksichtigt, wie
der Fondsanbieter diese beachtet. Darlber hinaus erfolgt von Seiten der ME in lhrer Rolle als Finanzberater keine
Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Des Weiteren erfolgt keine Bevorzugung von Produkten bei der Beratung.

Angaben gemaR Artikel 4 Abs. 5 der Offenlegungsverordnung (i.V.m. Artikel 13 der RTS zur Offenlegungs-
verordnung (Delegierte Verordnung 2022/1288)): Keine Beriicksichtigung nachteiliger Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsheratung:

Die Beratungs- und Vermittlungstatigkeit der Angestellten der ME in ihrer Rolle als Finanzberater schlieRt notwendiger-
weise die mit einzelnen Versicherungsprodukten dieses Produktportfolios verbundenen Produktgestaltungs-, Pramien-
gestaltungs- und Kapitalanlagestrategien mit ein. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) beriick-
sichtigt die ME in ihrer Rolle als Finanzberater nur insoweit, wie sie von der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG
berticksichtigt werden.

Fir die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG gilt momentan folgendes: Bei Investitionsentscheidungen werden
derzeit nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Kosten- und Aufwandsgriinden nicht ber(cksichtigt.
Zudem ist die quantitative und qualitative Datenverfiigbarkeit auf Seiten der Emittenten nicht in ausreichender Form vor-
handen, die eine vollumfangliche Nachhaltigkeitsbewertung erméglichen. Eine entsprechende Weiterverarbeitung dieser
Daten erscheint momentan (noch) nicht zielfiihrend.

Falls Anteile eines Versicherungsprodukts in einen Fonds flieken, werden Nachhaltigkeitsfaktoren insoweit beriick-
sichtigt, wie der Fondsanbieter diese beachtet. Bei einer Fondsauswahl erfolgt aktuell eine indirekte Beratung hinsichtlich
der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf aggregierter Ebene, indem eine Zuordnung der PAI auf 6kologische
und soziale Merkmale erfolgt. Dariiber hinaus erfolgt von Seiten der ME in ihrer Rolle als Finanzberater keine Ber(ick-
sichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren.
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Angaben gemaR Artikel 5 der Offenlegungsverordnung:

Zur Wahrung des bestmdglichen Kundeninteresses auch im Sinne der grundsatzlichen Beachtung von Nachhaltigkeits-
risiken erhalten die Angestellten der ME gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen, der Mecklenburgischen Lebens-
versicherungs-AG und der Mecklenburgischen Krankenversicherungs-AG, keine gesonderte Beratungs- und/oder
Vermittlungsvergiitung Uber bereits bestehende vertragliche Vereinbarungen hinaus. Diese sind unabhangig von der
Beriicksichtigung etwaiger Nachhaltigkeitsrisiken innerhalb des Versicherungsprodukts.

Uberpriifung der Information gemaB Artikel 12 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088

Inhaltliche Veranderungen zu Artikel 5 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 (April 2023):

+ Ergénzung der Vergltungspolitik im Zusammenhang mit der Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Ebene
des Finanzberaters.

Inhaltliche Veranderungen zu Artikel 3 und 5 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 (November 2023)

+ Konkretisierung der Angaben gemal Art. 3 Abs. 2 der OffenlVO
— BerUcksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Falle eines Investments in einen Fonds

+ Konkretisierung der Angaben gemal Art. 5 der OffenlVO
— Konkretisierung der Angestellten

Inhaltliche Veranderungen zu Artikel 5 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 (Dezember 2024)

+ Streichung des Begriffs ,Nachhaltigkeitschancen®.

Version: 2.2
Veroffentlicht am: 16.12.2022
Aktualisiert am:  11.12.2024 -2-



	Beratung und Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten
	Angaben gemäß Artikel 3 Abs. 2 der Offenlegungsverordnung:
	Angaben gemäß Artikel 4 Abs. 5 der Offenlegungsverordnung (i.V.m. Artikel 13 der RTS zur Offenlegungs­
	  
  
	

	Angaben gemäß Artikel 5 der Offenlegungsverordnung:
	Überprüfung der Information gemäß Artikel 12 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088

